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Antrag 

der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hart-
mann, Christine Kamm, Thomas Gehring, Ulrike 
Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Margarete Bau-
se, Kerstin Celina, Ulrich Leiner BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

Versäumnisse im Mordfall in der Unterkunft bei 
Arnschwang 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, schriftlich und 
mündlich in den Ausschüssen für kommunale Fragen, 
Innere Sicherheit und Sport sowie für Arbeit und Sozi-
ales, Jugend, Familie und Integration darüber zu be-
richten, welche Versäumnisse zur Unterbringung ei-
nes offenbar psychisch kranken Straftäters in einer 
Gemeinschaftsunterkunft in Arnschwang im Landkreis 
Cham mit allein geflüchteten Frauen mit Kindern ge-
führt haben und zur Tötung eines fünfjährigen Kindes 
beigetragen haben. 

Insbesondere ist in dem Bericht auf folgende Fragen 
einzugehen: 

─ Trifft es zu, dass das Münchner Verwaltungsge-
richt 2014 es für wahrscheinlich hielt, dass Mos-
tafa K. nach seiner Haftstrafe wegen Brandstiftung 
weitere Straftaten begehen könnte? 

─ Welche Rolle bei der Frage der Unterbringung von 
Mostafa K. spielte die Einschätzung der Justiz-
vollzugsanstalt (JVA) Landsberg am Lech: „Im 
Sommer 2014 bestätigte das Gericht die Progno-
se der JVA Landsberg am Lech, „dass in Zukunft 
eine Gefahr für die Allgemeinheit durch neue ver-
gleichbare Straftaten (...) ernsthaft droht“. Explizit 
hieß es, dass „ohne adäquate Behandlungsmaß-
nahmen die Gefahr erneuter schwerwiegender 
Straftaten gegen Leib und Leben anderer Perso-
nen ausgehe“. Zudem wurde Mostafa K. eine 
„Sucht- und Gewaltproblematik“ bescheinigt.“ (SZ: 
07.06.2017)? 

─ Wurde auch das allgemein hohe Gefährdungspo-
tenzial geprüft, als das Landgericht Augsburg die 
Pflicht zum Tragen einer Fußfessel verhängte? 

─ Auf welcher rechtlichen Grundlage und Bewertung 
stützte sich die Anordnung des Tragens eine Fuß-
fessel? 

─ Welche Gründe waren dafür maßgeblich, dass 
Mostafa K. trotz seiner Sucht- und Gewaltproble-
me, sowie seiner Allgemeingefährdung nicht in ei-
ne Sicherungsverwahrung genommen wurde? 

─ Was wurde unternommen, als Mustafa K. auch 
nach einer Suchtentwöhnungstherapie und einem 
Anti-Gewalt-Training weiterhin psychisch auffällig 
war und Selbstmordversuche unternahm? 

─ Welche Stellen im Staatsministerium für Arbeit 
und Soziales, Familie und Integration waren über 
das vorhandene Gefährdungspotenzial informiert? 

─ Welche Informationen wurden an die Regierung 
der Oberpfalz weitergegeben? 

─ Wie konnte die Regierung der Oberpfalz, welche 
für die Unterbringung des verurteilten Straftäters 
zuständig war, zu der Einschätzung kommen: „es 
habe „keine Anhaltspunkte“ gegeben, „dass es zu 
einer solchen Eskalation“ kommen könne“? 

─ Wie viele Suizidversuche von Mustafa K. seit sei-
ner Unterbringung in Arnschwang waren den Be-
hörden bekannt? 

─ Aus welchen Gründen lehnte die Regierung der 
Oberpfalz Anträge seines Bewährungshelfers auf 
Verlegung ab? 

─ Wie oft und aus welchen Gründen hatte Mustafa 
K. Kontakt mit der Polizei während seiner Zeit in 
der Unterkunft? 

─ Gab es tendenziell mehr Einsätze von Polizei, 
Rettungsdiensten, Feuerwehr oder anderen Hilfs-
diensten in dieser Unterkunft, als in anderen Un-
terkünften? 

─ Warum führten die häufigen Polizeieinsätze in der 
Unterkunft aufgrund des Verhaltens von Mustafa 
K. nicht zu einer Evaluierung seiner Unterbringung 
in dieser Unterkunft? 

─ Wird das Staatsministerium für Arbeit und Sozia-
les, Familie und Integration in der Konsequenz 
dieser Ereignisse nun ähnliche Fälle überprüfen? 

─ Wie soll eine Wiederholung dieser Vorkommnisse 
in anderen Fällen zukünftig ausgeschlossen wer-
den? 
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Begründung: 

Das Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Fami-
lie und Integration, die Regierung der Oberpfalz und 
alle für die Unterbringung und Versorgung des Asyl-
bewerbers Mustafa K. zuständigen Behörden haben 
versagt. Die nun zu Tage gekommene Erklärungsnot 

und die vorgebrachten Verweise auf fehlendes Wis-
sen über die Allgemeingefährlichkeit und die psychi-
schen und Betäubungsmittel bedingten Probleme von 
Mustafa K. erfordern dringend eine saubere und 
nachhaltige Aufarbeitung dieser Geschehnisse und 
der Ursachen dieses fatalen Versagens im Landtag. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Ludwig Hartmann, 
Christine Kamm u.a. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drs. 17/17307 

Versäumnisse im Mordfall in der Unterkunft bei Arnschwang 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin: Christine Kamm 
Mitberichterstatter: Thomas Huber 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend, Familie und Integration federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen hat 
den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 80. Sit-
zung am 12. April 2018 beraten und e i n s t im m i g  Zustim-
mung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfragen 
hat den Antrag in seiner 91. Sitzung am 17. Mai 2018 mitbera-
ten und e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sit-
zung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Katharina Schulze, Lud-
wig Hartmann, Christine Kamm, Thomas Gehring, 
Ulrike Gote, Jürgen Mistol, Gisela Sengl, Marga-
rete Bause, Kerstin Celina, Ulrich Leiner und 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drs. 17/17307, 17/22212 

Versäumnisse im Mordfall in der Unterkunft bei 
Arnschwang 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, schriftlich und 
mündlich in den Ausschüssen für Kommunale Fragen, 
Innere Sicherheit und Sport sowie für Arbeit und Sozi-
ales, Jugend, Familie und Integration darüber zu be-
richten, welche Versäumnisse zur Unterbringung ei-
nes offenbar psychisch kranken Straftäters in einer 
Gemeinschaftsunterkunft in Arnschwang im Landkreis 
Cham mit allein geflüchteten Frauen mit Kindern ge-
führt haben und zur Tötung eines fünfjährigen Kindes 
beigetragen haben. 

Insbesondere ist in dem Bericht auf folgende Fragen 
einzugehen: 

─ Trifft es zu, dass das Münchner Verwaltungsge-
richt 2014 es für wahrscheinlich hielt, dass Mos-
tafa K. nach seiner Haftstrafe wegen Brandstiftung 
weitere Straftaten begehen könnte? 

─ Welche Rolle bei der Frage der Unterbringung von 
Mostafa K. spielte die Einschätzung der Justiz-
vollzugsanstalt (JVA) Landsberg am Lech: Im 
Sommer 2014 bestätigte das Gericht die Progno-
se der JVA Landsberg am Lech, „dass in Zukunft 
eine Gefahr für die Allgemeinheit durch neue ver-
gleichbare Straftaten (...) ernsthaft droht“. Explizit 
hieß es, dass „ohne adäquate Behandlungsmaß-
nahmen die Gefahr erneuter schwerwiegender 
Straftaten gegen Leib und Leben anderer Perso-
nen ausgehe“. Zudem wurde Mostafa K. eine 
„Sucht- und Gewaltproblematik“ bescheinigt.“ (SZ: 
07.06.2017)? 

─ Wurde auch das allgemein hohe Gefährdungspo-
tenzial geprüft, als das Landgericht Augsburg die 
Pflicht zum Tragen einer Fußfessel verhängte? 

─ Auf welcher rechtlichen Grundlage und Bewertung 
stützte sich die Anordnung des Tragens eine Fuß-
fessel? 

─ Welche Gründe waren dafür maßgeblich, dass 
Mostafa K. trotz seiner Sucht- und Gewaltproble-
me, sowie seiner Allgemeingefährdung nicht in ei-
ne Sicherungsverwahrung genommen wurde? 

─ Was wurde unternommen, als Mostafa K. auch 
nach einer Suchtentwöhnungstherapie und einem 
Anti-Gewalt-Training weiterhin psychisch auffällig 
war und Selbstmordversuche unternahm? 

─ Welche Stellen im damaligen Staatsministerium 
für Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
waren über das vorhandene Gefährdungspotenzi-
al informiert? 

─ Welche Informationen wurden an die Regierung 
der Oberpfalz weitergegeben? 

─ Wie konnte die Regierung der Oberpfalz, welche 
für die Unterbringung des verurteilten Straftäters 
zuständig war, zu der Einschätzung kommen: „es 
habe „keine Anhaltspunkte“ gegeben, „dass es zu 
einer solchen Eskalation“ kommen könne“? 

─ Wie viele Suizidversuche von Mostafa K. seit sei-
ner Unterbringung in Arnschwang waren den Be-
hörden bekannt? 

─ Aus welchen Gründen lehnte die Regierung der 
Oberpfalz Anträge seines Bewährungshelfers auf 
Verlegung ab? 

─ Wie oft und aus welchen Gründen hatte Mostafa 
K. Kontakt mit der Polizei während seiner Zeit in 
der Unterkunft? 

─ Gab es tendenziell mehr Einsätze von Polizei, 
Rettungsdiensten, Feuerwehr oder anderen Hilfs-
diensten in dieser Unterkunft, als in anderen Un-
terkünften? 

─ Warum führten die häufigen Polizeieinsätze in der 
Unterkunft aufgrund des Verhaltens von Mostafa 
K. nicht zu einer Evaluierung seiner Unterbringung 
in dieser Unterkunft? 

─ Wird das Staatsministerium für Inneres und In-
tegration in der Konsequenz dieser Ereignisse 
nun ähnliche Fälle überprüfen? 

─ Wie soll eine Wiederholung dieser Vorkommnisse 
in anderen Fällen zukünftig ausgeschlossen wer-
den? 
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Die Präsidentin 

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, eine Europaangelegenheit und Anträge, die 

gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. 

Anlage 1)

Bevor ich über die Liste abstimmen lasse, möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass 

der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 

in seiner gestrigen Sitzung die unter Nummer 3 aufgeführte Subsidiaritätsangelegen-

heit, Bundesratsdrucksache 155/18 betreffend den Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Verbandsklagen zum Schutz der Kol-

lektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG, bera-

ten und empfohlen hat, die Staatsregierung aufzufordern, im Bundesrat auf Subsidiari-

tätsbedenken hinzuweisen und ferner darauf hinzuwirken, dass diese Bedenken 

Eingang in den Beschluss des Bundesrates finden. Einschlägig sind hier die Drucksa-

che 17/22325 sowie die Beschlussempfehlung auf der Drucksache 17/22363. Die Be-

ratung im Bundesrat ist für den kommenden Freitag vorgesehen. Die Beschlussemp-

fehlung und das Abstimmverhalten der Fraktionen hierzu ist in der aufgelegten Liste 

aufgeführt.

Von der Abstimmung ausgenommen ist die Listennummer 4, das ist der Antrag der 

Abgeordneten Claudia Stamm betreffend "Vielfalt akzeptieren! Queer-Beauftragte*n 

für Bayern ernennen", der auf Wunsch von Frau Stamm in einer der nächsten Plenar-

sitzungen einzeln beraten werden soll.

Wir kommen zur Abstimmung. Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit 

den einzelnen Voten der Fraktionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Protokollauszug
133. Plenum, 06.06.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link


Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim-

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der Kollege Fel-

binger (fraktionslos). Gegenstimmen! – Keine. Enthaltungen? – Sehe ich auch nicht. – 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
133. Plenum, 06.06.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 2
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